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= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Bundesministerin fir Frauen,
Familien und Jugend

Dr. Juliane Bogner-Strauf3
Bundesministerin fUr Frauen, Familien und Jugend

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: BKA-353.130/0110-1V/10/2018

Wien, am 14. Februar 2019
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Griss, Kolleginnen und Kollegen haben am 14. Dezem-
ber 2018 unter der Nr. 2472/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend
~Einmeldung der Leistungen und Forderungen der Stiftungen und Fonds in die Transparenz-
datenbank" gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 6:

e Welche Stiftungen und Fonds fallen in die Zustdndigkeit des BMFFJ? Um detaillierte Auf-
listung und Aufschlisselung nach Jahren 2013-2018 wird ersucht. Zudem wird ersucht, die
Fragen 2-4 auch in die Auflistung miteinzubeziehen.

e Welche dieser Stiftungen und Fonds melden Férderungen und Leistungen in die Transparenz-
datenbank ein?

e Welches Budget steht diesen Stiftungen und Fonds jeweils zur Verfigung? Wie grofs ist der
Anteil, den das BMFFJ jeweils zur Verfiigung stellt?

e Wirken Sie darauf hin, dass alle Stiftungen und Fonds jene Leistungen und Férderungen, die
vom Transparenzdatenbankgesetz 2012 umfasst sind, gesetzeskonform in die Transparenz-
datenbank einmelden?

a. Wenn ja, wie?
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b. Welche konkreten Schritte haben Sie bereits gesetzt?

¢. Welche konkreten Schritte werden Sie setzen?

e Wurden, entsprechend den Empfehlungen des Rechnungshofes, die bestehenden Stiftungen

und Fonds auf Zweckmdf3igkeit evaluiert?

a. Wenn ja, was war das Ergebnis?

b. Wenn ja, wurden Stiftungen und Fonds, die nicht zweckmdf3ig sind, aufgeldst?

c. Wenn nein, weshalb wurde die Evaluierung nicht durchgefihrt?

e Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob Stiftungen oder Fonds gegriindet werden?

Es fallen weder Stiftungen und Fonds noch Férderungen an Fonds, im Sinne des § 2 Bundes-

Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, in die Zustandigkeit meines Ressorts.

Dr. Juliane Bogner-Strauf}

%\.\  Os rf&
3 £

q f:’
iy r~
. * =

BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
Datum/Zeit 2019-02-14T08:21:46+01:00
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Slgnaiu fioden Sle et W SanetpILSILG .o
https://www.bka.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

2von 2

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 02- 14T08: 24: 36+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2019-02-14T08:21:46+0100
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-02-14T08:24:36+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




